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Vo r b e m e r k u n g

Die seit Juli 1982 tätige Kommentar-Gruppe „Asphaltstraßen“ setzt sich derzeit
aus folgenden Mitgliedern zusammen: Ltd. RDir. a. D. Dipl.-Ing. Ulrich Halfmann
[2], Prof. Dr.-Ing. Axel Tappert [8], Ltd. Akad. Dir. Dr.-Ing. Thomas Wörner [9]
(Leiter), Dipl.-Ing. Lothar Drüschner [10] und LBDir. Dipl.-Ing. Helmut Poth
[11].
Die Kommentar-Gruppe befasst sich mit Anfragen über strittige Fragen, die sich
in der Praxis bei der Durchführung von Prüfungen, bei der Auswertung von Unter-
suchungsergebnissen und bei der Auslegung des Technischen Regelwerkes über
Asphalt im Straßenbau sowie von Bauvertragstexten ergeben. Soweit die Anfra-
gen von allgemeinem Interesse sind, werden sie an dieser Stelle zusammen mit den
Stellungnahmen der Kommentar-Gruppe abgedruckt.
Die an der Erarbeitung einer Stellungnahme jeweils beteiligten Mitglieder sind am
Ende der Stellungnahmen genannt. Bei jeder Anfrage wird auch der Zeitpunkt
angegeben, zu dem die Stellungnahme abgegeben worden ist. Die Zeitangabe
kann von Bedeutung sein, wenn nach der Änderung oder nach dem Neuerscheinen
von Regelwerken neue Gegebenheiten zu berücksichtigen sind. Deshalb kann es
zu einem späteren Zeitpunkt erforderlich werden, eine Anfrage anders zu beant-
worten.
Die bisher veröffentlichten Fälle sind in den Folgen 1 bis 27 der Loseblattsamm-
lung „Kommentare und Anregungen zu Technischen Regelwerken und Bauver-
tragstexten für Asphalt im Straßenbau“ enthalten. Mit dieser Folge 28 (Fälle 653
bis 659) wird die Sammlung ergänzt. Die Sammlung kann beim FGSV Verlag
(50999 Köln, Wesselinger Straße 17, Tel.: 0 22 36/38 46 30, Fax: 0 22 36/38 46 40,
E-Mail: info@fgsv-verlag.de) bezogen werden. 
Ab der Folge 25 stehen die Folgen auch zum downloaden zur Verfügung.
Eine andere Kommentar-Gruppe befasst sich mit strittigen Fällen des Betonstra-
ßenbaus. Zur Unterscheidung der beiden Kommentar-Gruppen wird den Num-
mern der Fälle der Asphaltstraßen-Gruppe ein „A“ vorangestellt, und die Fälle der
Betonstraßen-Gruppe werden mit „B“ gekennzeichnet.
Alle Anfragen zu strittigen Fragen des Technischen Regelwerkes sind an die Ge-
schäftsstelle Köln der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen
einzusenden.
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Fall A 653 November 2012

Anforderungen der TL Bitumen-StB 07 an die Kraftduktilität
Im Rahmen einer Kontrollprüfung an einem Polymermodifizierten Bitumen
25/55-55 A nach den „Technischen Lieferbedingungen für Straßenbaubitumen
und gebrauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen“, Ausgabe 2007 (TL Bitu-
men-StB 07) war die Kraft-Duktilität nach der Tabelle 2 zu bestimmen. Bei der
Prüfung trat bei Ausziehlängen unter 40 cm ein Sprödbruch auf und die bis dahin
erbrachte Formänderungsarbeit betrug 7 J/cm². Die TL Bitumen-StB 07 fordern
für die-ses Bindemittel nach der Tabelle 2 eine Formänderungsarbeit von min-
destens 3 J/cm², die sich aus der Auswertung der aufgenommenen Kraft im Bereich
der Ausziehlängen zwischen 20 und 40 cm sowie einer festgelegten Prüftempera-
tur von 5 °C ergibt. Im Prüfbericht wurde das Bindemittel aufgrund des Spröd-
bruches negativ beurteilt, da die Formänderungsarbeit nicht für den gesamten
Bereich der Ausziehlänge zwischen 20 und 40 cm berechnet werden konnte.
Der Bindemittellieferant weist die negative Beurteilung aus zwei Gründen zu-
rück: Einerseits verweist er auf eine nicht normgerecht durchgeführte Prüfung,
da im Prüfablauf die Prüftemperatur nicht erhöht wurde, andererseits habe das
Bindemittel eine Formänderungsarbeit, die deutlich über dem Anforderungswert
liegt, geleistet.
S t e l l u n g n a h m e
Die DIN EN 13589:2008-06 schreiben unter Berücksichtigung der Berichti-
gung 1 vom Oktober 2008 im Abschnitt 7 „Durchführung“ folgende Vorgehens-
weise bei der Prüfung fest:

„Die Prüfung ist Probe für Probe durchzuführen. … Dann sind die Proben bei 
der gewählten Prüftemperatur (5,0 ± 0,5) °C mit einer Geschwindigkeit von 
(50 ± 2,5) mm/min bis zu einer Dehnung von 1333 % (400 mm) zu dehnen.
Jede Prüfung, bei der ein Sprödbruch auftritt, ist zu wiederholen. Wenn die
zweite Probe auch bricht, ist die Temperatur in 5 °C-Schritten zu erhöhen, bis
die Prüfung ohne Sprödbruch durchgeführt werden kann.“

Im dargestellten Fall konnte bei der Prüfung nach den DIN EN 13589 bei der in
den TL Bitumen-StB 07 angegebenen Prüftemperatur kein Ergebnis nach den
DIN EN 13703 ermittelt werden. Nach den Vorgaben der Prüfnorm wäre die Prüf-
temperatur so lange um 5 °C zu erhöhen bis die Prüfung ohne Sprödbruch durch-
geführt werden kann. Formal ist daher der Vorwurf einer falschen Versuchs-
durchführung richtig.
Das Rahmenwerk für die Spezifikation von Polymermodifizierten Bitumen der
DIN EN 14023 bietet für die Anforderungen an die Kraftduktilität unterschiedliche
Klassen an. In diesen Klassen sind Prüftemperaturen mit Anforderungswerten ver-
knüpft, die in der Europäischen Anforderungsnorm – wie folgerichtig auch in den
TL Bitumen-StB 07 – die Vorgaben hinsichtlich der Änderung der Prüftemperatur
aus der zugehörigen Prüfnorm nicht berücksichtigen. Die mit jeweils einer festge-
legten Prüftemperatur verknüpften Anforderungswerte für die verschiedenen Bin-
demittelsorten in den TL Bitumen-StB 07 wurden so gewählt, dass sie von den am
Markt befindlichen Bindemitteln vollumfänglich erfüllt werden sollten.
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Der Ansatz, auf die geleistete Formänderungsarbeit zu verweisen, ist zwar prag-
matisch, steht jedoch im Widerspruch zu den Festlegungen der Prüfnorm, da die
Formänderungsarbeit nicht für den gesamten Bereich der Ausziehlänge zwischen
20 und 40 cm berechnet werden konnte. Nur durch eine Anpassung der euro-
päisch geregelten Prüfnorm der DIN EN 13589 unter Berücksichtigung des
Auswerteverfahrens nach der DIN EN 13703 an die Rahmenspezifikationen der
DIN EN 14023 oder umgekehrt, kann die vorhandene Diskrepanz behoben wer-
den.
Die negative Beurteilung der untersuchten Bindemittelprobe ist zunächst unter
Anwendung des geltenden Regelwerkes (TL Bitumen-StB 07) nicht zu bean-
standen. Allerdings hat der zuständige Arbeitsausschuss „Bindemittel“ in der Sit-
zung des Lenkungsausschusses der Arbeitsgruppe „Asphaltbauweisen“ der FGSV
am 9. November 2010 bekannt gegeben, dass die in den TL Bitumen-StB 07
gewählte Klasse 2 (T=5 °C, 3 J/cm²) zur Beurteilung von PmB 25/55-55A nicht
geeignet ist. Dem Vorschlag, die Prüftemperatur auf 10 °C zu erhöhen und eine
Anpassung der Anforderungswerte der Formänderungsarbeit auf 2 J/cm² (damit
Klasse 6 der DIN EN 14023) festzulegen, wurde von den Mitgliedern des
Lenkungsausschusses zugestimmt. Damit wäre die Bewertung der Ergebnisse aus-
zusetzen und die Prüfung unter den neuen Rahmenbedingungen zu wiederholen. 
[2, 8, 9, 10, 11]

Fall A 654 November 2012

Abrechnung nach Einbaudicke

Ein Auftragnehmer sollte für den Neubau eines Rad- und Gehweges eine Asphalt-
tragschicht in einer Dicke von 8,0 cm und eine Asphaltdeckschicht in einer Dicke
von 3,0 cm einbauen. Für die Abrechnung nach Einbaudicke hat der Auftragge-
ber die Minder-Einbaudicken der Asphalttragschicht an einzelnen Bohrkernen
zunächst bis zur Solldicke der Asphalttragschicht von 8,0 cm ausgeglichen und
dann mit den korrigierten Schichtdicken das arithmetische Mittel dieser Schicht
für das gesamte Baulos gebildet. Dann hat er mit den nach dem Ausgleich
verbleibenden Schichtdicken der Asphaltdeckschicht der einzelnen Bohrkerne 
für diese das arithmetische Mittel für das gesamte Baulos gebildet. Die beiden
Mittelwerte der Einbaudicken für die Asphalttrag- und die Asphaltdeckschicht
wurden dann der Abrechnung zugrunde gelegt.

Der Auftragnehmer lehnt diese Form der Abrechnung ab, da er unter Verweis 
auf die „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien 
für den Bau von Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt“, Ausgabe 2007
(ZTV Asphalt-StB 07), Abschnitt 7.3.1.1 „Dickennachweis“ die Meinung ver-
tritt, dass ein Ausgleich von Minder-Einbaudicken der einzelnen Bohrkerne für
die Abrechnung nicht vorgenommen werden darf. Außerdem wendet er ein, dass
dadurch die Höhe einer Vergütung für die (mögliche) Mehr-Einbaudicke der
Asphaltdeckschicht verringert wird.
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S t e l l u n g n a h m e
Für die Abrechnung nach Einbaudicke ist nur der Abschnitt 7.3.1.1 „Dicken-
nachweis“ der ZTV Asphalt-StB 07 heranzuziehen, in dem festgelegt wird: 
„Als Einbaudicke gilt das arithmetische Mittel aller Messungen der jeweiligen
Schicht über das gesamte Baulos.“ Diese Regelung wurde getroffen, damit einer-
seits der Auftragnehmer eine Vergütung für seine tatsächlich erbrachte Einbau-
leistung erhält und andererseits keine Benachteiligung gegenüber einer Abrech-
nung nach Einbaumengen entsteht, bei der ein Einzelausgleich nicht möglich ist
und die tatsächlich eingebauten Mengen vergütet werden.
Nach dem Abschnitt 7.3.1.2 der ZTV Asphalt-StB 07 muss auch nach dem Aus-
gleich der Minder-Einbaudicken der darunter liegenden Schichten eine Mehr-
Einbaudicke der Asphaltdeckschicht bis zu 5 % der im Bauvertrag geforderten
Einbaudicke vergütet werden.
Der Meinung des Auftragnehmers ist somit zuzustimmen. 
Der Auftraggeber hat dagegen für die Abrechnung den Abschnitt 6.1 „Behand-
lung von Mängeln“ der ZTV Asphalt-StB 07 herangezogen, der jedoch allein 
für die Behandlung von Mängeln unter Berücksichtigung von Anhang A.2.1 im
Rahmen der Abnahme gilt.
Zusammenfassend muss nochmals hervorgehoben werden, dass Abrechnung und
Abnahme strikt zu trennen sind. Zur Veranschaulichung wird auf die Berech-
nungen am Beispiel des Falles 255, November 1973, und des Falles 351, Januar
1978, verwiesen.
[2, 8, 9, 10, 11]

Fall A 655 November 2012

Schichtenverbund zwischen Asphaltdeckschicht und gefräster
Asphaltdeckschicht als Unterlage

Im Rahmen einer Erhaltungsmaßnahme ist für eine Straße der Bauklasse IV
das Abfräsen der schadhaften Asphaltdeckschicht in einer Dicke von ca. 2 cm 
und der Einbau einer neuen Asphaltdeckschicht in einer Dicke von 4 cm auf 
der gefrästen Unterlage ausgeschrieben worden. Nach der Fertigstellung die-
ser Baumaßnahme wurden bei der Prüfung des Schichtenverbundes Werte von 
12,5 kN, 13,3 kN und 13,7 kN ermittelt. Der Auftraggeber sah dies als Mangel an
und machte die vertraglich vereinbarten Abzüge geltend, da der Anforderungs-
wert im Abschnitt 4.2.3 „Schichtenverbund“ der „Zusätzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Verkehrsflächenbefesti-
gungen aus Asphalt“, Ausgabe 2007 (ZTV Asphalt-StB 07) an den Schichtenver-
bund zwischen Asphaltdeck- und -binderschicht von 15,0 kN unterschritten wird.
Der Auftragnehmer widersprach dieser Maßnahme und verwies ebenfalls auf den
Abschnitt 4.2.3 „Schichtenverbund“ der ZTV Asphalt-StB 07, in dem zwischen
allen übrigen Asphaltschichten oder -lagen die maximale Scherkraft von 12,0 kN
nicht unterschritten werden darf.
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S t e l l u n g n a h m e
Gemäß dem Abschnitt 4.2.3 „Schichtenverbund“ der ZTV Asphalt-StB 07 darf
die maximale Scherkraft zwischen allen übrigen Asphaltschichten und -lagen 
12,0 kN nicht unterschreiten. Da die gefräste Asphaltdeckschicht unter der neu
eingebauten Asphaltdeckschicht zu den übrigen Asphaltschichten gezählt werden
muss, kann nur eine maximale Scherkraft von 12,0 kN gefordert werden. Es liegt
bei den festgestellten Werten der Scherkraft keine Unterschreitung dieses Anfor-
derungswertes und deshalb auch kein Mangel vor.
[2, 8, 9, 10, 11]

Fall A 656 November 2012
Verweigerung einer Schiedsuntersuchung
In einer Kontrollprüfung wurde für einen SMA 11 S eine Überschreitung des obe-
ren Grenzwertes für den Erweichungspunkt Ring und Kugel für PmB 25/55-55
nach den „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für den
Bau von Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt, Ausgabe 2007“ (ZTV Asphalt-
StB 07), Tabelle 16 festgestellt. Der Mischgutlieferant hat über den Auftragneh-
mer des Bauvorhabens eine Schiedsuntersuchung beantragt, die durch die Stra-
ßenbauverwaltung abgelehnt worden ist. Die Schiedsuntersuchung war, nachdem
keine Teilproben für den Auftragnehmer und den Mischgutlieferanten entnommen
wurden, aufgrund von Ergebnissen der Werkseigenen Produktionskontrolle bean-
tragt worden. 
Die Ablehnung wurde wie folgt begründet: Es wurde keine Prüfung durch den
Antragsteller der Schiedsuntersuchung an der entsprechenden Teilprobe ausge-
führt. Somit liegen keine begründeten Zweifel an der sachgerechten Durch-
führung der Kontrollprüfung vor. Die Werkseigene Produktionskontrolle nach
DIN EN 13108-21 beschreibt die ständige Überwachung des Produktionspro-
zesses und ist keine Produktkontrolle, die die Ergebnisse der Kontrollprüfung
wiederspiegelt.
S t e l l u n g n a h m e
Der Abschnitt 5.3.1 „Kontrollprüfungen“ der „Zusätzlichen Technischen Ver-
tragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Verkehrsflächenbefestigun-
gen aus Asphalt“, Ausgabe 2007 (ZTV Asphalt-StB 07) regelt eindeutig, dass
Kontrollprüfungen Prüfungen des Auftraggebers sind; dem Auftraggeber obliegt
damit auch für den Fall der Vergabe der Probenahme die Verantwortung für deren
vertragsgerechte Durchführung.
Im Abschnitt 5.3.3 „Schiedsuntersuchungen“ der „Zusätzlichen Technischen Ver-
tragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Verkehrsflächenbefestigun-
gen aus Asphalt“, Ausgabe 2007 (ZTV Asphalt-StB 07) wird ausgeführt, dass
begründete Zweifel an der sachgerechten Durchführung einer Kontrollprüfung
z. B. durch eigene Untersuchungen belegt werden können. In den „Technischen
Prüfvorschriften für Asphalt“ (TP Asphalt-StB), Teil 27 ist im Abschnitt 2.2
„Grundsätze der Probenahme“ festgelegt, dass grundsätzlich Teilproben des

Url:LNK|799
Url:LNK|799
Url:LNK|799
Url:LNK|799
Url:LNK|75627


Asphaltmischgutes für die Prüfstelle, den Auftragnehmer und den Auftraggeber
(für Schiedsuntersuchungen) zu entnehmen sind. Stammt das Prüfgut aus einem
Lieferwerk, das nicht vom Auftragnehmer selbst betrieben wird, so ist diesem
Lieferwerk durch den Auftragnehmer eine weitere (vierte) Teilprobe mit einer
Ausfertigung der Niederschrift zu übermitteln. In diesem Fall muss der Misch-
gutlieferant über den Auftragnehmer seine Zweifel an der sachgerechten Durch-
führung der Kontrollprüfung mit Untersuchungsergebnissen an seiner Teilprobe
begründen.
Im vorliegenden Fall wurden die Festlegungen der „Technischen Prüfvorschriften
für Asphalt“ (TPAsphalt-StB), Teil 27 nicht berücksichtigt und nur die Teilproben
für die Prüfstelle und den Auftraggeber entnommen. Da dem Auftragnehmer und
dem Mischgutlieferanten keine Teilproben, die der Auftraggeber hätte entnehmen
müssen, zur Verfügung standen, können die Zweifel nicht mit Ergebnissen be-
gründet werden, die an entsprechenden Teilproben ermittelt worden sind. Deshalb
wurden hilfsweise die Ergebnisse der Werkseigenen Produktionskontrolle zur
Begründung der Zweifel herangezogen. Aufgrund der nicht vertragsgerechten
Probenahme ist daher die Begründung des Auftragnehmers zu akzeptieren und die
Schiedsuntersuchung an der Teilprobe des Auftraggebers vorzunehmen.
[2, 8, 9, 10, 11]

Fall A 657 November 2012
Erweichungspunkt Ring und Kugel am rückgewonnenen Bindemittel
Bei einer Kontrollprüfung an einem mit Polymermodifiziertem Bitumen 25/55-55 A
hergestellten Asphalt ergab die Ermittlung des Erweichungspunktes Ring und
Kugel am rückgewonnenen Bindemittel einen Wert von 74 °C. Der Auftraggeber
beurteilte dies als Mangel, da die „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingun-
gen und Richtlinien für den Bau von Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt“,
Ausgabe 2007 (ZTV Asphalt-StB 07) in der Tabelle 16 eine Obergrenze von 71 °C
festschreiben. Der Auftragnehmer erkennt den Mängelanspruch nicht an, da im
Rahmen seiner Werkseigenen Produktionskontrolle bei Anlieferung des Binde-
mittels ein Wert von 68 °C festgestellt wurde und somit die Erhöhung des Erwei-
chungspunktes Ring und Kugel durch Bindemittellagerung, Mischgutherstellung
und -lagerung sowie Transport und Einbau nur 6 K anstelle der sonst anrechen-
baren 8 K betragen hat.
S t e l l u n g n a h m e
Bis zum Inkrafttreten der ZTV Asphalt-StB 07 war eine Erhöhung des Erwei-
chungspunktes Ring und Kugel durch Bindemittellagerung, Mischgutherstellung
und -lagerung sowie Transport und Einbau bei Straßenbaubitumen und bei Poly-
mermodifizierten Bitumen um 8 K über die obere Sortengrenze hinaus möglich.
Diese Regelung gilt weiterhin für die Straßenbaubitumen. In den DIN EN 14023
für Polymermodifizierte Bitumen und folgerichtig in den „Technischen Liefer-
bedingungen für Straßenbaubitumen und gebrauchsfertige Polymermodifizierte
Bitumen“, Ausgabe 2007 (TL Bitumen-StB 07) ist bei den Polymermodifizierten
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Bitumen keine obere Sortengrenze für den Erweichungspunkt Ring und Kugel 
mehr angegeben, die bei Lieferung der Bindemittel einzuhalten ist. Die Polymer-
modifizierten Bitumen können somit mit Erweichungspunkten Ring und Kugel 
ausgeliefert werden, die über der oberen Sortengrenze nach den zuvor geltenden 
„Technischen Lieferbedingungen für gebrauchsfertige polymermodifizierte Bitu-
men“, Ausgabe 2001 (TL PmB) liegen.
In den ZTV Asphalt-StB 07 wurden jedoch in der Tabelle 16 Grenzwerte für den 
Erweichungspunkt Ring und Kugel am rückgewonnenen Bindemittel festge-
schrieben. Für das Polymermodifizierte Bitumen 25/55-55 A entspricht dieser 
Wert der um 8 K erhöhten Sortenobergrenze der TL PmB, Ausgabe 2001.
Die Anlieferung von Polymermodifizierten Bitumen 25/55-55 A mit einem Er-
weichungspunkt Ring und Kugel von 68 °C ist vom Asphaltmischguthersteller
nicht zu beanstanden, schränkt jedoch seine fertigungsbedingten Toleranzen ein.
Dem Asphaltmischguthersteller ist daher zu empfehlen, bei künftigen Liefer-
verträgen einen oberen Grenzwert für den Erweichungspunkt Ring und Kugel 
zu vereinbaren.
Der Mängelanspruch des Auftraggebers ist berechtigt und kann nicht zurück-
gewiesen werden.
[2, 8, 9, 10, 11]

Fall A 658 November 2012
Profilgerechte Lage
Während der Ausführung einer Baumaßnahme, der die „Zusätzlichen Techni-
schen Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Verkehrsflächenbe-
festigungen aus Asphalt“, Ausgabe 2007 (ZTV Asphalt-StB 07) zu Grunde lagen,
hat der Auftraggeber die profilgerechte Lage der Asphalttragschicht durch 
Messungen auf der Asphaltbinderschicht überprüft und Abweichungen, die ein
Maß von ± 1,0 cm überschritten, als Mangel gekennzeichnet. Entsprechende Teil-
flächen mussten daraufhin nachgearbeitet werden. Der Auftragnehmer vertritt
die Auffassung, dass die Prüfung der profilgerechten Lage nur auf der Asphalt-
tragschicht erfolgen darf. Zudem geht er davon aus, dass die Messungen auf der
Gradiente und nicht auf der gesamten Fläche durchgeführt werden dürfen.
S t e l l u n g n a h m e
Im Abschnitt 4.2.4 „Profilgerechte Lage“ der „Zusätzlichen Technischen Ver-
tragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Verkehrsflächenbefestigun-
gen aus Asphalt“, Ausgabe 2007 (ZTV Asphalt-StB 07) wird ausgeführt, dass 
die Oberfläche der Asphalttragschicht bei Bauweisen mit Asphaltdecken für
Fahrbahnen nicht mehr als ± 1,0 cm von der Sollhöhe abweichen darf. Des Wei-
teren wird ausgeführt, dass die Abweichungen von der geforderten Querneigung
– unabhängig von der Schicht bzw. Lage – nicht mehr als 0,4 %, bei Asphalttrag-
deckschichten nicht mehr als 0,5 % betragen dürfen. Im Abschnitt 5.4.4 legen die
ZTV Asphalt-StB 07 das Nivellement als Prüfverfahren zur Ermittlung der pro-
filgerechten Lage fest.
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Die Forderung der ZTV Asphalt-StB 07, dass die Abweichungen der Ober-
fläche der Asphalttragschicht von der profilgerechten Lage nicht mehr als 
± 1,0 cm betragen dürfen, setzt voraus, dass die Messung an der Oberfläche 
der Asphalttrag- und nicht an der Oberfläche der Asphaltbinderschicht durch-
geführt wird. In diesem Punkt ist der Meinung des Auftragnehmers zuzustim-
men.

Nach den Regelungen der ZTV Asphalt-StB 07, Abschnitt 4.2.4 gelten die Anfor-
derungen an die profilgerechte Lage jedoch für die gesamte Oberfläche und nicht
nur für die Gradiente.
[2, 8, 9, 10, 11]

Fall A 659 Dezember 2012

Berechnung zum Haftverhalten

Ein Auftragnehmer legt für einen Asphaltbinder AC 22 B S einen Eignungs-
nachweis vor, in dem Lieferkörnungen aus unterschiedlichen Gesteinsarten
verwendet werden, wobei er auf das Allgemeine Rundschreiben Straßen-
bau (ARS) Nr. 11/2012 verweist. Die Prüfung des Haftverhaltens nach den
„Technischen Prüfvorschriften für Asphalt“ (TP Asphalt-StB), Teil 11 hatte 
bei einer Gesteinsart einen Wert unter 60 %, bei der zweiten Gesteinsart einen
Wert deutlich über 60 % ergeben. Durch die gewählte Zusammensetzung 
des Gesteinskörnungsgemisches ergibt sich ein rechnerischer Wert für das
Haftverhalten über 60 %. Der Auftraggeber wendet gegen den Eignungsnach-
weis ein, dass die in dem Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau 11/2012
eröffnete Möglichkeit der Berechnung falsch angewendet worden sei, da die
Gesteinsart mit dem schlechteren Wert im Haftverhalten ausschließlich in den
oberen zwei Lieferkörnungen Verwendung findet und dies zu Schäden führen
könne.

S t e l l u n g n a h m e

Das ARS Nr. 11/2012 führt im Teil B „Änderungen und Ergänzungen der
Technischen Lieferbedingungen für Asphaltmischgut für den Bau von Ver-
kehrsflächenbefestigungen“, Ausgabe 2007 (TL Asphalt-StB 07) unter IV) zu
Abschnitt 4.1.3 „Prüfungen“ aus: „ … Bei Verwendung von mehreren Lieferkör-
nungen sind die Ergebnisse gewichtet nach dem Anteil im Gesteinskörnungs-
gemisch zu berechnen. Ergibt sich eine geringere verbleibende Umhüllung sind
Maßnahmen zu benennen, durch die ein ausreichendes Haftverhalten sicher-
gestellt wird. Bei Vorliegen langjähriger positiver Erfahrungen kann auch auf
diese verwiesen werden.“

Mit seinen Untersuchungen und der gewählten Zusammensetzung des Gesteins-
körnungsgemisches hat der Asphaltmischguthersteller grundsätzlich die Anfor-
derungen aus dem ARS Nr. 11/2012 erfüllt.
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Er hat jedoch nicht die sich darüber hinaus bietenden Möglichkeiten in Betracht
gezogen:
– Wenn mit der ungünstigeren Gesteinsart langjährig positive Erfahrungen vor-

liegen, so könnte auf diese verwiesen und die Gesteinsart auch weiterhin
uneingeschränkt verwendet werden.

– Zudem wäre es auch möglich gewesen, Maßnahmen zur Verbesserung der
Umhüllung, wie z. B. Wechsel des Bindemittels oder Verwendung von Zusät-
zen, zu ergreifen.

Der Einwand gegen den vorgelegten Eignungsnachweis ist nicht gerechtfertigt.
[2, 8, 9, 10, 11]
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